Antrag auf Bewilligung von Bauergänzungszuweisungen für das 
Haushaltsjahr 20__ im Ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt


	Ev.-luth. Kirchengemeinde:
	



Für folgende Baumaßnahmen beantragen wir eine Bauergänzungszuweisung des Kirchenkreises:

Maßnahme Nr. (  )
	Gebäude:
	

	
	

	Maßnahme:
	

	
	

	Begründung:
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Gesamtkosten
	
	€

	
	

	Finanzierung
	

	EZ Landeskirche
	
	€

	BauEZ Kirchenkreis
	
	€

	Drittmittel
	
	€

	Eigenmittel
	
	€

	Gesamt
	
	€

	
	
	

	Kostenschätzung (Datum)
	
	ABK
	
	BauSachV

	
	
	
	
	



Maßnahme Nr. (  )
	Gebäude:
	

	
	

	Maßnahme:
	

	
	

	Begründung:
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Gesamtkosten
	
	€

	
	

	Finanzierung
	

	EZ Landeskirche
	
	€

	BauEZ Kirchenkreis
	
	€

	Drittmittel
	
	€

	Eigenmittel
	
	€

	Gesamt
	
	€

	
	
	

	Kostenschätzung (Datum)
	
	ABK
	
	BauSachV

	
	
	
	
	



Folgende Voraussetzungen sind zwingend zu beachten:

1. Bitte beantragen Sie nur die dringendsten Maßnahmen, die der Substanzerhaltung dienen und realistischerweise im kommenden Jahr durchführbar sind. Zur Orientierung kann hierbei der Bericht der letzten Baubegehung durch den Kirchenvorstand oder der letzte Baubegehungsbericht des Amtes für Bau- und Kunstpflege Hildesheim herangezogen werden.

2. Dem Antrag sind entweder eine qualifizierte Kostenschätzung eines Architekten 
(z. B. Amt für Bau- und Kunstpflege) oder Kostenangebote von Fachfirmen beizufügen (nach kirchlichem Vergaberecht ab 5.000,- € Bauleistung mind. 3 Vergleichsangebote).

3. Setzen Sie sich bitte bei Bedarf rechtzeitig mit einem Architekten in Verbindung. Bei Sakralbauten wenden Sie sich bitte an das Amt für Bau- und Kunstpflege Hildesheim und bei Profanbauten an den Bausachverständigen des Kirchenkreises, Herrn Hofmann.

4. Förderfähig ist ausschließlich die Instandsetzung von kircheneigenen, grundzuweisungsberechtigten Gebäuden. 

5. Für jede Maßnahme ist durch den Kirchenvorstand ein Beschluss zu fassen, welcher mindestens eine Beschreibung der geplanten Maßnahme mit Kostenhöhe, den ggfs. zu beauftragenden Architekten und die Finanzierung der Eigenbeteiligung enthält.

6. Zuschussanträge, die in Vorjahren bereits abgelehnt wurden, weil die Maßnahme grundsätzlich nicht förderfähig ist, werden nicht erneut beraten.

Bitte berücksichtigen Sie diese Hinweise zu Ihrer eigenen und zur allgemeinen Zeitersparnis aller Beteiligten.

Die o. g. Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und bei der Antragserstellung berücksichtigt.


	
	
	, den
	
	

	Ort
	
	
	Datum
	

	
	
	
	
	

	Für den Kirchenvorstand:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Unterschrift Bevollmächtigte/r 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Anlagen 
	
	
	
	

	(z. B. Bericht des ABK/eines Architekten, Kostenangebote etc.)



